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Ein weiterer wichtiger Bundesgerichtsentscheid

"Fiir die Verlegung von Akutspital in
ein Krankenheim ist eine angemessene Anpassungszeit
einzuriumen und von der Krankenkasse
gemiss Akutspitaltarif zu bezahlen"

Der zu beurteilende Fall

Am 21. Juni wurden zwei demente 90- und 95-jihrige Schwestern apathisch
am Boden, resp. auf dem Bett liegend, aufgefunden und notfallmdssig hospi-
talisiert. Der Grund fiir die akute Verschlechterung ihres Gesundheitszustan-
des lag zufolge drztlicher Feststellung vorab in ungentigender Nahrungs- und
Fliissigkeitsaufnahme. Diese Defizite waren innert weniger Tage kompen-
siert.

Ab Ende Juni bis am 27.Juli erhielten beide Schwestern im Spital unter der
Woche tiglich jeweils 15 — 35 Minuten Gymnastik durch eine Physiothera-
peutin, anschliessend fiihrte das Pflegepersonal praktisch tiglich Gehiibun-
gen mit thnen durch, im Korridor, auf der Treppe und ausserhalb des Spitals,
bis sie am 3. September wieder nach Hause entlassen werden konnten.

Die Krankenkasse wollte ab dem 7. Spitaltag (nach Behebung des Fliissig-
keitsdefizits) nur die Pflegeheimpauschale entschadigen, nicht den Akutspi-
taltarif.

Das Bundesgericht (Eidg. Versicherungsgericht, BGE 124V362) entschied,
die Krankenkasse habe fiir eine begrenzte Ubergangszeit ( 3 — 4 Wochen)
den Akuttarif zu ibernehmen.

Zwar verneint das Versicherungsgericht die Zahlungspflicht der Kranken-
kasse, wenn eine pflegebediirftige Person ldnger in Spitalpflege bleibt als sie
akutspitalbediirftig ist und der Spitalaufenthalt nur noch sozial begriindet ist.
Die im konkreten Fall angewendeten rehabilitativen Massnahmen (15 — 35
Min. Gymnastik durch Physiotherapeutin) rechtfertige einen Akutspital-
aufenthalt nicht, denn sie hitte ebenso gut in einem Pflegeheim durchgefiihrt
werden konnen.

Indessen sei zu beachten, dass sich "Akutspitalbediirftigkeit" und "Langzeit-
pflegebediirftigkeit" nicht streng voneinander abgrenzen liesse. Dem behan-
delnden Arzt sei ein gewisser Ermessensspielraum zuzugestehen. Deshalb
rechtfertige es sich, an der bisherigen Praxis festzuhalten und fiir den Uber-
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tritt von einem Akutspital in ein Pflegeheim eine angemessene Anpassungs-
frist einzurdumen.

Im konkreten Fall habe wegen des prekdren Allgemeinzustandes (Demenz)
ein Bedarf fiir gezielte Massnahmen zur Rekonvaleszenz bestanden, verbun-
den mit aktivitdtsfordernder Behandlung. Dies gehe deutlich iiber die Behe-
bung des Nahrungs- und Fliissigkeitsdefizits hinaus. Es ging darum, den Zu-
stand soweit zu verbessern, dass eine Verlegung in ein Krankenheim um-
gangen- und die Entlassung nach Hause mo6glich wurde.

Dass dies unter den Bedingungen eines Akutspitals erfolgte, sei unter den
gegebenen medizinischen Umstiinden fiir eine begrenzte Ubergangszeit von
3 — 4 Wochen begriindet und fiir die Krankenkasse nach Akutmedizintarif zu
entschiadigen.

Folgerungen fiir Ziirich:

- Die bisher tibliche 60-Tage-Limite, bis zu welcher Spitalpatienten ohne
spezielle Begriindung nach Akuttarif entschddigt werden, hilt einer
Uberpriifung nicht stand. — Die Wichtigkeit der vom Gesundheitsdepar-
tement gesetzten Zielvorgabe, dass Spitalpatienten in der Regel innert 40
Tagen nach Spitaleintritt — falls nétig - in einem Krankenheim Aufnah-
me finden sollen, wird durch dieses Urteil und mit 6konomischen Ar-
gumenten verstarkt.

- Die Notwendigkeit zu relativ kurzfristiger Aufnahmebereitschaft der
Krankenheime fiir Patienten, die im Spital "nur noch auf den Heimein-
tritt warten", also aus sozialer Indikation im Spital liegen, wird durch
den Bundesgerichtsentscheid betont; fiir solche Patienten sei im Prinzip
nur der Krankenheimtarif anzuwenden. So ist auch eine Gleichbehand-
lung von Krankenheim-Wartepatienten mit Patienten, die sofort ins
Krankenheim eintreten kénnen, gewahrleistet. Unabhédngig davon, ob im
Spital oder im Krankenheim, miissen die Patienten die Hotelkosten (z.Zt.
Fr. 140/Tag) selber bezahlen.

——————————

47



	Ein weiterer wichtiger Bundesgerichtsentscheid : "Für die Verlegung von Akutspital in ein Krankenheim ist eine angemessene Anpassungszeit einzuräumen und von der Krankenkasse gemäss Akutspitaltarif zu bezahlen"

